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STEFAN BAUHOFER

KRIMINALITAT VON AUSLANDERN
IN DER SCHWEIZ

Ein kriminalstatistischer Uberblick

“Der Fremde hat keinen Freund”

1. Eine kurze Problemiibersicht

1.  Bilder iiber Auslinder: Stereotypen und Realit:it

“Der Fremde hat keinen Freund”. Die Herkunft dieser Redensart ist
mir unbekannt geblieben. Ich vermute, dass sich dhnliche «stehende
Wendungen» auch in andern Sprachen finden liessen. Wenn man das
Dictum ohne jeglichen Kontext auf sich wirken lidsst, vermag es vollig
kontroverse Reaktionen auszuldsen: Der Fremde hat keinen Freund —
so ist es nun einmal. Er hat keinen Freund — und das ist gut so, hiitet
Euch vor dem Anderen, dem BoOsen. Er hat keinen Freund, lasst uns
Freundschaft mit ihm schliessen. — Wie so oft ist das Sprichwort hohl,
und wir konnen die Worthiilse mit Inhalt, mit verschiedenen Bedeu-
tungen fiillen. Dabei bewegen wir uns in einem ideologischen Spiel-
raum, der — auf unser Thema bezogen — sowohl eine wertneutrale
Feststellung umfassen kann, wie auch eine misstrauisch-xenophobe
Grundhaltung oder schliesslich einen humanitdren Appell zur Frem-
denfreundlichkeit.
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Landauf und -ab zu vernehmende Ausserungen iiber Auslinder lassen
hidufig eine Kombination von Einstellungen erkennen, die entweder
naiv und unreflektiert anmuten, oder die im Gegenteil als kalkulierte
und perfide Vorurteile oder gar als Verhetzungen zu qualifizieren sind.
Und wie dhnlich klingen dann die Stammtisch-Spriiche! Der eine:
“Bei mir im Geschift gibt es ein paar ganz flotte Kerle.” Erwidert der
andere: “Stimmt, gerade bei den Italienern — aber dieses kriminelle
Asylantenpack...” Unterzoge man das Stimmengewirr einer psycholin-
guistischen Analyse, wiirde man staunen ob den Resultaten, den frem-
denfeindlichen Tendenzen, die sie zu Tage fordern. Auslidnderfeind-
lichkeit richtet sich insbesondere gegen jene Nichteinheimischen, an
denen es kaum etwas zu verdienen gibt. Und sie ist besonders bei sol-
chen Mitbiirgern anzutreffen, die ihrerseits nicht gerade zu den Bevor-
zugten zdhlen: Sie gehoren eher zu den unteren Einkommensgruppen,
verfligen tendenziell iiber ein bescheidenes Ausbildungsniveau, orien-
tieren sich politisch an rechtsgerichteten Stromungen und halten sich
selten im Ausland auf. Dieser Trend ist schon ldngere Zeit feststellbar
und wird bestitigt durch eine kiirzlich publizierte Meinungsumfrage
im Grossraum Ziirich.' Eine erste Feststellung demnach: Tendenziell
steht es schlecht um die Freundschaft gegeniiber Fremden. Heinz GI-
LOMEN legt (in diesem Band) iiberzeugend dar, dass besonders in
Zeiten eines verschirften Verteilungskampfes die ohnehin schon
machtlosen und unterprivilegierten Immigranten sich zur Kreation ei-
nes inneren Feindes eignen, und hat auf die Gefahr der Manipulation
durch politische Gruppierungen hingewiesen.” Nicolas QUELOZ geht
(in diesem Band) den vielschichtigen Beziehungen nach, die sich um
Vorurteile, Angste und Realitit im Zusammenhang mit Fremdenangst
und «Ausldanderkriminalitidt» kristallisieren.’

Was als fremd empfunden wird, definiert sich aus sozialen und psy-
chologischen Konstellationen. Manuel EISNER weist auf die Bedeu-
tung des situativen Milieus oder situativen Kontextes von Gewalt, das
heisst die Gesamtheit aller Begleitumstiande einer Tat. «Die Auslédn-
der» sind uns nicht alle gleichermassen fremd; so trivial diese Feststel-
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lung ist, so interessant sind deren Hintergriinde. Holzschnittartig las-
sen sich — vordergriindig — 4 Kategorien unterscheiden:

a) Willkommen sind uns die gutbezahlenden ausldndischen Touristen
und Gdste in allen Sparten des Fremdenverkehrs; gern gesehen sind
Auslédnder, die als Kapitalanleger unsere Banken reich machen. Wir
schitzen Auslinder, die als Kdufer Waren und Dienstleistungen be-
ziehen.

b) Toleriert werden ehrliche Gastarbeiter, die fiir uns miihsame,
schmutzige oder gefihrliche Arbeit verrichten; recht gelassen sind
wir jenen gegeniiber, die angepasst, ruhig und kinderlos sind und
unsere Sozialversicherungen nicht belasten.

c) Gefiirchtet sind jene, die einzig oder vorwiegend zum Zwecke des
Delinquierens in die Schweiz einreisen; man nennt sie «Kriminal-
touristen».

d) Viele Schweizer sind gegeniiber Asylsuchenden misstrauisch bis
feindlich eingestellt. Es herrscht eine diffuse Angst vor Uberfrem-
dung und eine spezifische vor dem Uberfallenwerden oder einer
Vergewaltigung.

In der Alltagsrealitédt jedoch verblassen die Konturen und zerfliessen
zu einer schillernden Vielfalt von einander iiberlagernden Bildern. Die
oben vorgenommene Kategorisierung ist zu grob und unvollstidndig,
was sich leicht illustrieren lédsst: Der elegant gekleidete Gast im Hotel
Bellevue-Palace iiberfillt eines schonen Tages eine Bijouterie, oder er
entpuppt sich als Drogenhéndler und Geldwischer. In der Niederlas-
sung eines Grossverteilers im Westen Berns, in der sehr viele Gastar-
beiter einkaufen, werden mehr Ladendiebstdhle verzeichnet als in ei-
ner Filiale im Landstddtchen Laupen. Sind vorwiegend die Auslidnder
Ladendiebe? Und schliesslich: Ein Hotelier im Berner Oberland macht
mit fleissigen, zuverlidssigen Asylsuchenden die besseren Erfahrungen
als mit anspruchsvollen und iliberheblichen inldndischen Angestellten.
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Grob und unvollstdndig ist die Kategorisierung, weil es «die Asylsu-
chenden» oder die «Gastarbeiter» nur unter juristischen Gesichtspunk-
ten gibt, nicht aber unter kriminologischen. Die Definition der Auslédn-
der- und Asylgesetzgebung ist generell-abstrakt und basiert auf eini-
gen juristischen Merkmalen, die intensiv mit jeweils aktuellen politi-
schen Stromungen korrespondieren. Eine eigentliche «Kriminalsozio-
logie der Auslidnder in der Schweiz», die auf solider empirischer
Grundlage steht und insbesondere die Rolle der «Inldnder» differen-
ziert miteinbezieht, gibt es meines Erachtens erst in Ansitzen, die ge-
rade auch in diesem Band sichtbar werden.

Das Beziehungsgeflecht zwischen den sich ausbreitenden Kategorisie-
rungen, Pauschalisierungen und Vorurteilen einerseits und den wider-
spriichlichen individuellen oder kollektiven Erfahrungen mit Auslén-
dern andererseits ist ausserordentlich vielschichtig. Fiir die empirische
Sozialforschung ist das Gebiet deshalb schwer zuginglich, weil man
meines Erachtens nur mit qualitativen Methoden ein zuverlédssiges
Bild erhilt,* gerade deshalb aber sind diese Forschungsbereiche attrak-
tiv und politisch relevant: Man denke an die Legislaturplanung des
Bundesrates, die mehrjdhrigen Statistikprogramme des BFS und die
Programme des Nationalfonds, insbesondere das Projekt von Marc
PIETH zum Thema Gewalt. Wie gehen wir um mit unserer Neigung
zu Auslinderfurcht, die sich gleichzeitig mit Kriminalititsfurcht paart,
wie dies Karl-Ludwig KUNZ dargelegt hat?> Mehrheitlich wohl mit
Ausblendung, oft mit ehrlicher, hilfloser Verwirrung und etwas selte-
ner mit der Forderung nach wissenschaftlichen Untersuchungen, im-
mer hdufiger jedoch mit dem Ruf nach radikalen Lésungen. Welchen
Beitrag die Kriminalstatistik zur Zeit zur Erhellung und Klirung lei-
sten kann, soll im folgenden skizzenhaft sichtbar gemacht werden.
Welchen Beschrinkungen die Aussagekraft des Datenmaterials un-
terliegt, wird dabei nicht verschwiegen.
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2 Kriminalstatistik zwischen Wissen und Vermuten

Es sei vorweggenommen: Die Kriminalstatistik gibt sich Miihe und
sie hat Miihe. Seit liber 10 Jahren ist sie in der Lage, die Verurteilun-
gen getrennt nach Nationalitdten laufend auszuweisen. Ausserdem ist
es ithr moglich, Auswertungen iiber die Ein- und Austritte von Schwei-
zern und Auslidndern in den Strafanstalten vorzunehmen und iiber Be-
stinde und Riickfallquoten Auskunft zu geben. Dank der Verkniipfbar-
keit der Schweizerischen Urteilsstatistik mit der Vollzugsstatistik ver-
fligen wir liber mannigfache Moglichkeiten der statistischen Aus-
kunftserteilung und Analyse.® — Nun zur Miihe, die sie hat. Ein paar
Unzulidnglichkeiten bei den Erhebungsmodalititen wirken sich beziig-
lich der Erfassung von Auslidndern folgenschwer aus.

Seit langem richten wir in allen statistischen Bereichen unser Augen-
merk auf Entwicklungstendenzen. So berechnen wir Zu- und Abnah-
men fiir die Kategorien der In- und Auslidnder. Dabei versuchen wir
bei letzteren zu differenzieren zwischen den Niedergelassenen und je-
nen, die keinen Wohnsitz in der Schweiz haben. Die Nachfrage nach
einer gesonderten Zihlweise war immer gross, wobei wir stindig vor
voreiligen Interpretationen gewarnt haben.” Es ist ndmlich keineswegs
so, dass wir es auf der einen Seite mit den nicht wohnsitzberechtigten
«bosen Kriminaltouristen» zu tun haben und auf der anderen mit den
«guten», assimilierten Gastarbeitern erster, zweiter oder gar dritter Ge-
neration. Fiir komplexere Analysen benétigen wir differenziertes und
einwandfreies Zahlenmaterial. Genau da liegt der Haken.

Wihrend Jahren sind wir bei der Erfassung des Wohnsitzes von Aus-
lindern von einem hohen Grad der Zuverldssigkeit der Eintragungen
auf den Urteilsausziigen, die uns vom Zentralstrafregister zugestellt
werden, ausgegangen. Allmihlich jedoch keimte Misstrauen auf: Im
Verlaufe der letzten Jahre hat unsere Datenbank einen kontinuierlichen
Anstieg der Kriminalitidtsbelastung der Ausldander mit schweizeri-
schem Wohnsitz im Vergleich mit der Kategorie der Nichtwohnsitzbe-
rechtigten ausgewiesen. Wir haben verschiedentlich eigene Ansitze
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zur Erkldarung dieses Phianomens entwickelt und andere in der Litera-
tur gefunden, so etwa bei K.-L. KUNZ® und M. KILLIAS’, ebenso bei
P. TOURNIER (in diesem Band)."

Eine erneute grundsitzliche Auseinandersetzung mit der quantitativen
Verlagerung hat den Vorrat an plausiblen Erkldrungen erschopft und
uns veranlasst, eine sehr aufwendige zweistufige Uberpriifung von
Stichproben durch das Bundesamt fiir Auslinderfragen vornehmen zu
lassen. Seit kurzem liegen die Resultate vor. Es hat sich zweierlei her-
ausgestellt: Die Datenlage bei der Eintragung ist insofern héchst unge-
nau, als von den Gerichten bei der Rubrik Wohnsitz sehr oft auf eine
faktische Wohnadresse, z.B. ein Asylantenheim, abgestellt wurde.
Diese Eintragungspraxis bewirkte eine kiinstlich tiberhohte Zahl der
Verurteilungen von «niedergelassenen» Nichtschweizern und konnte
theoretisch mittels eines Korrekturfaktors korrigiert werden. Dies ist
wenig sinnvoll, weil dies nur pauschal fiir alle Verurteilungen moglich
ist, nicht aber — wegen des ungeheuren Aufwandes und methodischer
Probleme bei kleineren Deliktsgruppen'' — bezogen auf verschiedene
Arten von Delikten. Somit miisste man je nach Kategorien mit jeweili-
gen Verzerrungen in variabler und schwer einzuschidtzender Hohe
rechnen. Es ist demnach davon auszugehen, dass die zur Zeit erre-
chenbare Kriminalitdtsbelastung der in der Schweiz erfassten «wohn-
haften Auslidnder» wegen Falschregistrierung zu hoch ist. Wieviel zu
hoch? Schitzungen iiber diese Verzerrungen sind problematisch. Im-
merhin: Den verhéltnisméssig unprizis ausweisbaren Teilmengen von
Auslidndern mit verschiedenem Status der Niederlassung steht eine
prizis erfasste Gesamtmenge von allen verurteilten Ausldndern ge-
geniiber.

Das Bundesamt fiir Statistik ist zur Zeit daran, gemeinsam mit dem
Bundesamt fiir Polizeiwesen (Zentralstrafregister) eine Losung zu su-
chen, die das aufgedeckte Problem der quantitativen Unschirfe zu eli-
minieren vermochte."? Es wird sich zeigen, ob nach Einfiihrung eines
neuen Modus der Datenerfassung in den Zeitreihen ein Knick erkenn-
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bar wird, der mit dem Systemwechsel in Verbindung gebracht werden
kann.

Nach diesen selbstkritischen und skeptischen Bemerkungen sollen ei-
nige quantitative Dimensionen sichtbar gemacht werden, die verldss-
lich sind. Sie wiirden das «Gerlist» abgeben, innerhalb dessen eine dif-
ferenzierte Statistik der Kriminalitdt von Aus- und Inldndern aufzu-
bauen wire.

Man mache sich zunichst mit den Grossenverhéltnissen bei der straf-
miindigen Bevolkerung iiber 18 Jahren vertraut. Grafik 1 (siehe An-
hang) kann entnommen werden, dass sich die erwachsene Wohnbevol-
kerung in der Schweiz 1982 auf rund 4,87 Millionen bezifferte. Im
Verlaufe der letzten 10 Jahre betrug der Zuwachs gesamthaft 620°000.
Anteilmissig ist die niedergelassene auslindische Wohnbevdlkerung
mit plus 300’000 iiberproportional angewachsen im Vergleich mit der
schweizerischen, die nur um 320’000 zugenommen hat.

Grafik 2 verdeutlicht, dass von den 1,3%, die den Personenbestand im
Asylbereich ausmachen, rund 52’000 — also fast die Hilfte — iiber eine
Niederlassungsbewilligung verfiigen. GILOMEN, der in seinem Bei-
trag die genauen Zahlen auffiihrt, weist zu Recht darauf hin, dass man
es bei dieser Hilfte keineswegs mit einer «sesshaften Gruppe» zu tun
hat, wie dies der herkommliche Gebrauch der Alltagssprache vermu-
ten liesse."”
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II. Statistische Befunde

1. Auslander im Licht der Urteilsstatistik

Zwei einschrinkende Bemerkungen seien vorausgeschickt. Erstens:
Uber die Kriminalitit von Schweizern gegeniiber Auslindern kann die
Urteilsstatistik — nur von ihr ist hier die Rede — keine Aussagen ma-
chen, weil keine Angaben iiber die Opfer gemeldet werden. Zweitens:
Wenn im folgenden — trotzdem — die beiden Ausldnderkategorien un-
terschieden werden, miissen die oben angebrachten Vorbehalte hin-
sichtlich der «niedergelassenen» Ausldnder beriicksichtigt werden:
Quantitativ einwandfrei belegt ist zur Zeit nur die Gesamtzahl der
Auslédnder. Die Publikation dieser Daten rechtfertigt sich als Denkan-
stoss fiir eine differenziertere Datenerhebung und Analyse.

Im folgenden beschrinke ich mich auf jene Deliktsgruppen, die hoch-
wertige Rechtsgiiter schiitzen oder im Zentrum kriminalpolitischer
Kontroversen stehen: Angriffe, die sich gegen Leib und Leben richten,
Drogendelikte sowie Verbrechen gegen die sexuelle Integritét.

1.1 Gewaltdelikte

Im Bundesamt fiir Statistik hat die Menge der Anfragen iiber die von
Auslidndern veriibten Gewaltdelikte stark zugenommen. Eine wach-
sende Zahl von politischen Vorstdssen und die jeweiligen Reaktionen
von Seiten der Exekutive respektive der Verwaltung belegen das aus-
serordentliche Interesse daran ebenfalls. In welchem Mass sich die
Medien dafiir interessieren, ist augenfillig."* Es ist deshalb gerechtfer-
tigt, mit dieser Deliktsgruppe zu beginnen. Aus Platzgriinden muss
hier darauf verzichtet werden, einen Vergleich zwischen den Zahlen
der «Polizeilichen Kriminalstatistik» (Verzeigungen) und der Urteils-
statistik anzustellen."
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In Grafik 3 werden Urteile im Mittelwert von 5 Jahren dargestellt, und
zwar die Anteile bei 5 klassischen Tatbestinden gegen Leib und Le-
ben und der gemischte Tatbestand des Raubes. Der gesamthaft hohe
Auslianderanteil bei den Totungs- und Korperverletzungsdelikten ist
eine Tatsache. Bei den kleinen Fallzahlen sind Differenzierungen al-
lerdings sehr problematisch. Beim Raub stellen wir einen verhéltnis-
madssig hohen Anteil an Schweizern fest. Diese Befunde diirfen nicht
dazu verleiten, die Wahrscheinlichkeit von Angriffen ausliandischer
Titerschaft gegen Schweizer berechnen zu wollen oder umgekehrt.
Unsere Datenbank enthilt ndmlich keine Angaben iiber die Opfer.
Dieser wichtigen Frage miisste mittels Daten polizeilicher Statistiken
nachgegangen werden. Meines Wissens tappt man hier noch im Dun-
keln. Damit man mich iibrigens recht verstehe: Ich mochte Gewalt
zwischen Ausldndern nicht exkulpieren oder bagatellisieren.

Einen Einblick in die Aufteilung auf Nationalitidten erlaubt Grafik 4.
Sie macht deutlich, dass mehr als die Hilfte aller Gewaltdelikte von
den Angehorigen dreier Nationen begangen werden, wobei Personen
aus dem ehemaligen Jugoslawien 25% ausmachen, die italienischen
17% und die tiirkischen Staatsangehorigen 12%. Vergleicht man diese
Anteile mit jenen der registrierten niedergelassenen Wohnbevolke-
rung, stellt man fest, dass diese drei Nationalitéiten ebenfalls die gros-
sten Gruppen bilden. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass mehr als
doppelt so viele Italiener (rund 377°000) in der Schweiz niedergelas-
sen sind als Jugoslawen (rund 171°000), das heisst: [talienische Staats-
angehorige werden verhiltnismissig weniger oft verurteilt als Per-
sonen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Das Segment der Kategorie
«iibriges Europa» ist fein aufgegliedert. Es ist dusserst problematisch,
mit Thesen iiber die erhohte Gewaltbereitschaft einzelner Nationalité-
ten-Gruppen und insbesondere auch iiber den Einfluss des Krieges
und des Vertriebenwerdens zu argumentieren. Allzu leicht fliessen da-
bei Bilder iiber einen vermeintlich feststellbaren «Volkscharakter» ein.
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1.2 Drogendelinquenz

Das grosse Interesse, das statistischen Daten aus dem Bereich der Be-
tdubungsmitteldelinquenz entgegengebracht wird, bedarf keiner nihe-
ren Erlduterung. Nur dies: Es erwédchst zum einen aus Strdomungen, die
auf Liberalisierung abzielen und andererseits aus nach wie vor starken
Tendenzen, die auf einer Bestrafung auch der Konsumenten beharren.

In der Schweiz kommt gemiss offiziellen Verlautbarungen der Re-
pression der Drogenkriminalitidt nach wie vor eine grosse Bedeutung
zu, wobei man vorwiegend auf den Handel und nicht so sehr auf die
Konsumenten abziele. So lauten jedenfalls Versicherungen, die man
seit Jahren von verschiedenen Behorden vernimmt.'® Grafik 5 zeigt in-
des, dass zwischen 1987-1991 rund 12’500 Urteile gegen reine Kon-
sumenten und 16’000 Konsumenten/Hiéndler ergangen sind. Demge-
geniiber nehmen sich die rund 4’500 Urteile, die ausschliesslich we-
gen Drogenhandels gefdllt worden sind, eher bescheiden aus. Dass der
Anteil der Auslidnder bei den reinen Hiandlern mit rund 60% sehr hoch
ist, ist wohl darauf zuriickzufiihren, dass der weitaus grosste Anteil
von illegalen Suchtmitteln aus dem Ausland importiert werden muss
und dass dieses Importgeschiift nach den Erkenntnissen der Strafver-
folgungsbehorden von Jahr zu Jahr mehr in die Hinde von arbeitstei-
lig und professionell arbeitenden internationalen Organisationen gera-
ten ist. In Grafik 6 werden die quantitativen Dimensionen noch deutli-
cher sichtbar. Zur erstaunlich hohen Zahl von reinen Konsumenten ist
folgendes anzumerken, damit keine Missverstindnisse entstehen: Es
handelt sich um Urteile, die zum grosseren Teil Tatbestinde des
Betdubungsmittelgesetzes neben andern Straftatbestdnden enthalten
und nur zu einem kleineren Teil — rund 600 immerhin — ausschliess-
lich wegen Konsums.

Wenn wir in Grafik 7 die Nationalitdten ins Auge fassen, fillt der hohe
Anteil von handelnden Drogenkonsumenten italienischer Staatsange-
horigkeit auf. Es wire zu untersuchen, ob in dieser Kategorie beson-
ders viele jlingere Nachkommen von italienischen Gastarbeitern anzu-
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treffen sind, die einerseits als assimiliert betrachtet werden,'” anderer-
seits doch «auffélliger» sind als Schweizer gleichen Alters und daher
sich eher dem Zugriff der Strafverfolgungsorgane aussetzen. Welche
Phidnomene ge- oder misslungener Integration bei der Kriminalitéit von
Auslidndern ganz allgemein eine Rolle spielen, ist Gegenstand ver-
schiedener Beitridge in diesem Band wie auch friiherer Untersuchun-
gen.'® Grafik 8 erhellt die Verhéltnisse beim reinen Handel: Jugosla-
wische Staatsangehorige mit 18% und siidamerikanische mit 14%, ge-
folgt von Auslidndern aus dem nahen und mittleren Osten mit 15%
(mit Tiirkei 8%) sowie Afrika mit 11% stellen zusammen die Mehrheit
aller Drogenhindler. Die zahlenmissige Aufgliederung widerspiegelt
die Situation der vergangenen 5 Jahre, hauptsdchlich hinsichtlich der
Importrouten und -Organisationsstrukturen. Die in der Ziircher Szene
vermehrt in Erscheinung getretenen Albaner tauchen in der Urteilssta-
tistik (1991) noch nicht auf.

1.3 Sexualdelinquenz

Mit Grafik 9 werden die Delikte gegen die sexuelle Integritiit in ihrem
Kernbestand dargestellt. Global betrachtet liegen bei allen Delikten
gegen die sexuelle Integritit die Ausldnderanteile hoch. Wenn wir
nach Delikten differenzieren, stellen wir eine hohe Quote von Auslin-
dern bei Notzucht (Vergewaltigung) und einen — relativ — geringen
Anteil bei Unzucht mit Kindern fest. Mir scheint, gerade in diesen De-
liktbereichen sollte man bei Interpretationen dusserste Vorsicht walten
lassen. Es scheint mir ziemlich gewagt, bei der Vergewaltigung darauf
hinzuweisen, dass sehr viele Ausldnder unverheiratet oder alleinste-
hend leben und deshalb eine aggressive Variante der Triebabfuhr aus-
leben."” Ob der hohe Anteil von Schweizern bei Unzucht mit Kindern
damit zusammenhingt, dass diese eher die oft beschriebene ver-
wandtschaftliche oder sonstwie vertraute Nihe zu Kindern haben,
scheint schon eher plausibel zu sein.
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Ein Blick auf die Verteilung auf Nationalitdten in Grafik 10 zeigt uns,
dass die Proportionen ganz dhnlich wie bei den Gewaltdelikten sind.
Auf das dort Angefiihrte kann verwiesen werden.

2. Untersuchungshaft

Immer wieder ist die Rede von der ausserordentlich starken Belastung
unserer Untersuchungsgefingnisse durch Auslédnder. Die Grafiken 11
und 12 veranschaulichen diese Situation. Wenn wir die Quoten der ge-
geniliber Verurteilten vorgingig durchgefiihrten Untersuchungshaft
vergleichen, stellen wir fest, dass von den 62% angeordneten Inhaftie-
rungen 52% auf Auslidnder entfallen, davon 39% auf Auslidnder ohne
Niederlassung. Mit anderen Worten: Auf einen schweizerischen kom-
men 5 auslidndische Untersuchungshiftlinge. Welche Probleme sich
fiir diese Institutionen beziiglich sprachlicher Verstindigung, Menta-
litdt, Essensgewohnheiten und vielem mehr stellen, ist offenkundig.
Praktisch identische Schwierigkeiten treffen wir im Strafvollzug an,
dort jedoch noch verstirkt durch die Probleme der ethnischen Konflik-
te und der risikohaften Gewé#hrung von Ausgang und Urlaub, aber
auch — Verschweigen hilft nichts — der Gefihrlichkeit.*

3. Auslinder im Strafvollzug

In der Schweiz hat die Quote von verurteilten Gefangenen im Ver-
gleich zur Wohnbevdolkerung im Verlaufe des letzten Jahrzehnts stark
zugenommen. Weil es seit langem international iiblich ist, diese bei-

den Grossen miteinander in Beziehung zu setzen, stellen wir die Ent-
wicklung der Jahre 1982-1991 in Grafik 13 dar. Dass diesem Ver-

gleich wegen der Teilmenge der nichtwohnhaften Ausldnder natiirlich
eine statistische Unlogik anhaftet, sei nur nebenbei vermerkt.

Der seit Jahren stetige, ja sprunghafte Anstieg der Anteile der Auslidn-
der in den Populationen unserer Strafanstalten erfiillt Politiker und
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Praktiker mit grosser Besorgnis. Das Thema wird immer wieder in den
Medien behandelt, an Stammtischen werden Schauermirchen erzéhlt
und regelmadssig fiillen Dutzende von chronischen Leserbriefschrei-
bern die Spalten der Zeitungen. Die besorgten Politiker rufen dann
nach Remedur und berufen sich auf die «6ffentliche Meinung». Es
handelt sich um eine Spirale: Meinungen werden produziert. Nun ist
es nicht Sache der Statistik, einen Sachverhalt trickreich zu verschlei-
ern. Sie muss vielmehr kldaren und soll dort relativierend wirken, wo
verzerrte Wahrnehmung um sich greift und latent vorhandene Vorur-
teile zu «Politik» gerinnen.

Im folgenden soll versucht werden, mittels sehr einfacher Mengenge-
riiste einige quantitative Dimensionen sichtbar zu machen. Die Straf-
anstalten haben die Probleme nicht geschaffen, sie haben sie zu ver-
kraften. Man kann sich das ganze als Geschiebe von Wellen vorstel-
len: Die zunehmende Zahl von strafrechtlichen Verurteilungen von
Auslidndern bildet eine Grundwelle — aus welchen Griinden auch im-
mer diese entstanden ist — die dann weitere Wellen, Untersuchungshaft
und Verurteilungen, vor sich herschiebt, bis diese hineinschwappen in
die Anstalten des geschlossenen und in jlingster Zeit vermehrt auch
des halboffenen Vollzugs. Um beim Bild zu bleiben: Die Mo6glichkei-
ten, dort Schleusentore zur Entlastung zu 6ffnen, finden ihre Grenzen
an den rechtsstaatlichen Grundsétzen unseres Systems der Strafrechts-
pflege.”' Es ist nicht erstaunlich, dass besonders von Vertretern rechts-
gerichteter Parteien die alte Rhetorik gepflegt wird: “Warum ist das
Boot fiir ausldndische Kriminelle voll?” Es wird vom Rentner gespro-
chen, der sich aus Angst vor Beraubung nicht auf die Strassen getraut.
Nun gelte es, dem «verunsicherten Biirger» ein Signal zu geben, in-
dem bei schweren Delikten (Gewaltverbrechen, Sittlichkeitsdelikten,
bewaffneten Raubiiberféillen und Drogenhandel) die Moglichkeit des
Aufschubs der Landesverweisung von Gesetzes wegen ausgeschlossen
werde. So tonte es kiirzlich im Nationalrat. Diese Kammer hat am 18.
Juni 1993 eine entsprechende Motion gutgeheissen.” Handelt es sich
um eine «insgesamt dramatische Entwicklung»,” auf die der Gesetz-
geber mit drastischen «Zeichen» reagieren muss? Sie ist meines Er-
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achtens fiir die betroffenen Anstalten dramatisch, jedoch nicht fiir die
Bevolkerung, die vom Leben «hinter den Mauern» — zumindest phy-
sisch — gar nicht betroffen ist. Gleichwohl kann man Dramatik kiinst-
lich erzeugen, wie dies Klaus SESSAR fiir Deutschland feststellt.*
Auch in Frankreich profitiert der rechte Fliigel der biirgerlichen Mehr-
heit von der Auslidnderfeindlichkeit. «LLe Monde» sieht «im legislati-
ven Gruppenfeuer eine Botschaft des generellen Argwohns gegeniiber
den Auslidndern, deren politische und soziale Konsequenzen gefihr-
lich sein konnten».? Osterreich ist wegen seiner Grenzlage zu den
ehemaligen Ostblockstaaten und zum fritheren Jugoslawien in einer
besonders schwierigen Situation: Peter J. SCHICK sieht von der
schweren Auslidnderkriminalitit, die immer mehr die Formen der or-
ganisierten Kriminalitdt annehme, eine ernsthafte Bedrohung, die man
noch eher bagatellisiere. In den Osterreichischen Strafvollzug werden
hingegen wegen der strengen Ausweisungspraxis nur wenige Auslan-
der eingewiesen. Immerhin hat laut P. TOURNIER die Auslidnder-
population in Osterreichs Gefingnissen zwischen 1983 und 1991 um
155% zugenommen, und ihr Anteil liegt iiber 20%. Ein Blick in die
Boulevardpresse unseres Ostlichen Nachbarn zeigt, dass auch dortzu-
lande politische Siippchen unter dem aus bayerischer Quelle stammen-
den Schlagwort «Durchrassung» gekocht werden.*

Dieser kurze und unsystematische Einbezug der Situation in drei
Nachbarldndern ldsst deutlich werden: Rechtsgerichtete Kreise lenken
die Aufmerksamkeit auf die Ausldnder, auch auf die im teuren (!)
Strafvollzug einsitzenden. Damit soll bei Politik und Behérden Hand-
lungsdruck erzeugt werden. Auch hier besteht die Gefahr einer spiral-
formigen Entwicklung: Es wird immer «Wéhler und Steuerzahler» ge-
ben, denen das Vorgekehrte noch nicht weit genug geht, und die die
Gefolgschaft noch radikalerer Politiker suchen und finden. — Doch
nun konkreter zur Situation in der Schweiz.
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3.1 Entwicklung im letzten Jahrzehnt

In den schweizerischen Straf- und Massnahmenanstalten haben die
mittleren Bestdnde zwischen 1982 und 1991 von rund 2'600 auf 3'800
zugenommen, dabei betrug die Zunahme bei den Schweizern 360 und
bei den Auslidndern 850. Wohl kaum in der Geschichte des schweizeri-
schen Strafvollzugs hatte eine so auffallende Verinderung stattgefun-
den. Ziehen wir eine zweite alarmierende Entwicklung in Betracht —
die Zunahme der Drogensiichtigen und HIV-Infizierten — kann man er-
messen, welche ungeheuerliche Last auf den Vollzugsverantwortlichen
lastet. Nicht selten fiihlen sich diese von den Politikern, denen nur ge-
rade die sichere «Aufbewahrung» von Gefangenen am Herzen liegt,
im Stich gelassen.

Die Entwicklung wird durch Grafik 14 veranschaulicht. Dieser Dar-
stellung haftet der gleiche — bei grafischen Darstellungen nicht immer
vermeidbare — Mangel an: Eigentlich kann nur die oberste Kurve, also
die ausldndische Gefangenenpopulation, mit der Basislinie der gesam-
ten auslandischen Wohnbevdélkerung in Beziehung gesetzt werden.
Aber gerade die quantitative Erfassung der Insassen mit schweizeri-
schem Wohnsitz unterliegt dem gleichen Vorbehalt, den wir bei der
Urteilsstatistik ausdriicklich angebracht haben: Die Strafurteilsstatistik
wird beziiglich des Merkmals «Nationalitédt» von der Statistik der Ver-
urteilungen gespiesen. Wenn wir es wagen, diese Darstellung (Grafik
15) trotz der bekannten Einwédnde zu veroffentlichen, verfolgen wir
zweierlei: Sie dient einerseits dazu, auch an diesem Beispiel auf die
dringende Notwendigkeit der Revision unserer Urteilsstatistik (s.
oben, Anm. 12) hinzuweisen. Zweitens vermag dieser bildhafte Uber-
blick, das iiberproportionale Anwachsen der Ausldnderpopulation in
den schweizerischen Anstalten zu illustrieren. Uber die komplexen
Ursachen, die zu dieser Entwicklung gefiihrt haben, ist schon viel
nachgedacht und geschrieben worden. Wir wollen im Rahmen dieses
Beitrages auf eigene Versuche der Interpretation verzichten und den
Leser auf die reichhaltigen Erkldrungsansitze verweisen, die in ande-
ren Aufsidtzen in diesem Band anzutreffen sind.
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Betrachtet man Grafik 16, die ein Abbild der Anteile von Schweizern
und Ausldndern bei 5 ausgewihlten Gewalt- und Sexualdelikten gibt,
kommt man durch einfache Addition auf iiber 630 Insassen mit erheb-
lichen Straftaten, davon etwa 410 Schweizer und 220 Ausliander. Da-
bei geht es lediglich um 5 Straftatbestinde, die hochwertige Rechtsgii-
ter schiitzen.

Wenn man einzelne Kategorien von Strafgefangenen ins Auge fasst,
lohnt es sich immer, einen Blick auf deren durchschnittliche Aufent-
haltsdauer zu werfen. Das Bild, das Grafik 17 vermittelt, konnte kaum
deutlicher sein. Bei den sehr kurzen Strafen bis zu 3 Monaten Aufent-
haltsdauer handelt es sich um 3/4 Schweizer und 1/4 Auslidnder. Ab-
steigende Orgelpfeifen bei den Schweizern und ansteigende bei den
Auslindern bei zunehmender effektiver Aufenthaltsdauer — die Uber-
schneidung findet bei rund 12 Monaten statt — verdeutlichen die Situa-
tion. Auch aus dem hohen Anteil der Auslander an lingeren Strafen
erklirt sich die Uberfiillung der Anstalten mit auslindischen Strafti-
tern. Dabei spielt die Praxis der einweisenden Behorden eine entschei-
dende Rolle: Viel mehr Auslidnder als Schweizer werden in geschlos-
sene Anstalten eingewiesen. Diese Institutionen sind etwa zu 20% mit
Nichtschweizern belegt. Erstmaligenanstalten dagegen mit etwa 30%
(Ausnahme: Etablissement de Bellechasse, 65%). Gibt es dazu Er-
kliarungen? Begehen Ausldander schwerere Straftaten? Werden sie von
den Gerichten hirter angepackt? Spielen Halbfreiheit und bedingte
Entlassung, die bei Schweizern weit hdufiger gewihrt werden, eine
Rolle? Mit Ausnahme des letztgenannten Faktors, der plausibel er-
scheint, bediirfen alle Erklirungsansitze griindlicher Uberpriifung, die
mittels unserer statistischen Daten — Vergleich Strafmass der Urteile
und effektive Aufenthaltsdauer — nur ansatzweise geleistet werden
kann. Immerhin koénnen differenziertere Analysen, die uns beschifti-
gen werden, zur Bildung von Hypothesen beitragen, die dann zu ver-
tieften Studien im Rahmen von Aktenanalysen und Fallstudien fiihren
konnten.”” Wiederum ein «gefundenes Fressen» fiir junge Forscher.
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4. Riickfallquote

Riickfall kann man auf viele Arten definieren. Weil hier die Situation
der Verurteilungen und des Strafvollzugs beleuchtet wurde, lautet das
Kriterium: Verurteilung nach allen Delikten zu einer unbedingten Frei-
heitsstrafe oder Massnahme im Zeitraum von 5 Jahren. Aus Grafik 18
geht hervor, dass die Schweizer zwischen 1984-1989 mit einer Riick-
falligkeitsquote von 40%, die niedergelassenen Ausldander hingegen
nur mit 32% belastet sind. In aller Kiirze sei festgehalten: Dieser Be-
fund ist erstaunlich. Auch hier bedarf es einer genaueren Analyse.
Niher zu untersuchen sind auch die in Grafik 19 dargestellten Quoten
fiir die Kategorien der Gewalt-, Drogen-, Sexual- und Vermogensde-
likte. Haben wir es hier mit einem «positiven» Befund zu tun, der ent-
weder eine auslidnderspezifische General- oder Spezialpravention in-
dizieren kodnnte, oder aber mit der Effizienz gerichtlich oder admini-
strativ angeordneter Ausweisungen?® Die zur Zeit beim Bundesamt
fiir Statistik laufende Langzeituntersuchung tiber Riickfall nach Straf-
vollzug konnte auf solche und andere Fragen Aufschluss geben.” Der
Vergleich der Riickfallquote ist allerdings insofern etwas problema-
tisch, als niedergelassene Auslinder eben nicht unbedingt «sesshaft»
sind, sondern viele nach verhdltnismissig kurzem Aufenthalt aus der
Schweiz wegziehen (oder ausgewiesen werden) und somit aus dem
Blickfeld von Justiz und Statistik verschwinden. Die erwihnte Motion
zielt genau in diese Richtung.

5. Altersstruktur

Als Ekldrungsversuch fiir den hohen Anteil von Auslidndern an regi-
strierter Kriminalitdt wurde — auch von unserer Seite — verschiedent-
lich auf die Tatsache hingewiesen, dass die Auslidnder in jener Alter-
skategorie iiberreprisentiert seien, welche die hochste Kriminalitétsbe-
lastung aufweisen — bei den 18- bis 24jdhrigen. Grafik 20 kann ent-
nommen werden, dass dies zutrifft, auch noch fiir die Gruppe der 25-
bis 29jihrigen. Meines Erachtens ist diese Uberrepriisentanz nicht so
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ausgeprigt, dass sie das Phdnomen des hohen Anteils von Ausldndern
an der urteilsméassig erfassten Kriminalitdt zu «erkldren» vermdochte.
Ganz abgesehen davon, dass ein solcher monokausaler Erkldrungsan-
satz verddchtig erscheinen miisste.

ITI. Schlussbemerkung

Aufgrund einiger kriminalstatistischer Eckdaten ist festzustellen, dass
der Anteil der Ausldnder an der durch die Urteilsstatistik ausgewiese-
nen Kriminalitdt hoch ist. Wir miissen zur Kenntnis nehmen, dass un-
sere Vollzugsinstitutionen Ausldnderanteile aufweisen, welche die ver-
antwortlichen Behorden wegen der Zunahme von Zwischenféllen und
einer grossen Zahl anderer latent vorhandener Probleme vor schwer
l6sbare Probleme stellen.

Auch wir — liblicherweise eher rational — gesteuerten Fachleute blei-
ben nicht unbeeinflusst von der Berichterstattung liber extrem ab-
scheuliche Sexualverbrechen, unbegreifliche Gewaltanwendung zum
Zwecke der blossen Bereicherung und immer raffinierter werdender
organisierter Kriminalitit, besonders im Bereich der Drogenkrimina-
litédt. Wie begriindet ist die Furcht vor dem Anstromen eines Gangster-
tums aus den Staaten des ehemaligen Ostblocks, vor der Vernetzung
dieser Kriminellen mit Einzelpersonen und Organisationen der westli-
chen Hemisphire?

Dieser Tagungsband macht deutlich, dass auch in unserem Land ein
erhebliches Potential an Forschungskapazitidt vorhanden ist. Die
Liicke, die im Vergleich zu Nachbarstaaten herrscht, besteht meines
Erachtens im empirisch-statistischen und weniger im theoretischen
Bereich. Der Blick auf die Bundesrepublik Deutschland kénnte uns
neidisch machen.” Aber auch bei unseren Nachbarn ist die politische
Diskussion kaum weiter gediehen als bei uns.
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Wir miissen diesen Fragen nachgehen und darauf dringen, dass sie
immer 1im Kontext mit den historischen, wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Verhiltnissen der betreffenden Regionen gestellt werden.
Meines Wissens haben kriegerische Ereignisse bei den Nachkommen
keine genetischen Spuren hinterlassen. Es gibt somit auch nicht An-
gehorige von Nationen, Volkern oder Stimmen, die «PER SE», los-
gelost vom jeweiligen sozialen Umfeld, eine Priadisposition zu krimi-
nellem Verhalten haben. Die heutigen Dramen in Europa und ausser-
halb diirfen uns nicht zu historisierenden, mystifizierenden Erkli-
rungen verleiten, die zu einer Fixierung von Vorurteilen fiihren. Zu
denken ist in diesem Zusammenhang besonders an Stereotypen iiber
die Kriminalitédt von Tiirken und Personen aus dem friiheren Jugosla-
wien.

Ziehen wir aus dem Dargelegten eine Quintessenz: Die Kriminalstati-
stik auf Bundesebene kann einiges zum Diskurs iiber die Kriminalitat
von Auslidndern und Schweizern beitragen. Die Interpretationsmog-
lichkeiten sind beschridnkt, weil eindeutige definitive Indikatoren fiir
die sehr differenzierten Kategorien und Unterkategorien und die mog-
lichen Entwicklungstendenzen nicht — noch nicht — existieren. Wir
werden versuchen, sie zu entwickeln und zu operationalisieren.

Ich mochte einen Mann zitieren, der mit viel Fremdsein und Ableh-
nung zu tun hatte:

“Sie sind nicht aus dem Dorf. Sie sind nichts. Leider aber
sind Sie doch etwas, ein Fremder, einer der iiberziihlig ist
und iiberall im Weg ist, einer, wegen dessen man die Mdg-
de ausquartieren muss, dessen Absichten unbekannt
sind...”

Die Worte stammen von einem Menschen, der sich mit dem Phino-
men von Minderheiten wegen seines eigenen Schicksals und aus be-
ruflichen Griinden gut auskannte, Ausgrenzung und Verurteilung be-
schrieb, wie kaum ein anderer: Das Zitat stammt aus JUDr. Franz-
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KAFKAS Roman «Das Schloss»®'. Der faszinierenden, fast hypnoti-
schen Wirkung von Kafkas Bildern kann man sich fast nicht erwehren.
Fiir die Entwicklung heutiger und kiinftiger Gesellschaften miissen
wir uns diesem Bann entziehen: Fremdsein darf nicht mit fatalem
Verworfensein gleichgesetzt werden.
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Anmerkungen

S. INSIDE, Personlicher Informationsdienst der Tages-Anzeiger-Gruppe
1/1993, S. 12 ff. Durchgefiihrt wurde die Untersuchung vom GfM For-
schungsinstitut Hergiswil vom 3. bis 20. November 1992, indem ein re-
prasentativer Bevolkerungsdurchschnitt im sogenannten «Millionen-
Ziirich» (505 Personen mittels eines Random-Quoten-Verfahrens) ausge-
wihlt und befragt wurden (telefonische, computergestiitzte Interviews an-
hand eines vollstrukturierten, getesteten Fragebogens). Ob die gewihlte
Methode tauglich ist, konnte vom Verfasser nicht iiberpriift werden, s. un-
ten den Hinweis auf den unerlédsslichen qualitativen Untersuchungsansatz
bei den emotional «iiberbelasteten» Themen, die den Einzelnen (ver-
meintlich oder tatsichlich) existentiell bedrohen.

H. GILOMEN, Die Situation der Auslédnder in der Schweiz, (in diesem
Band).

N. QUELOZ, Etrangers et criminalité: entre craintes, préjugés et realités,
(in diesem Band) mit den Ergebnissen einer Umfrage von L'HEBDO und
CASH (5. Februar 1993), welche die in Anm. 4 zitierten Tendenzen er-
gianzen. Interessant ist dabei, dass in der Suisse Romande das Drogenpro-
blem und die Arbeitslosigkeit stirker als Griinde fiir fremdenfeindliche
Tendenzen gewertet werden als in der Deutschschweiz.

Erkldarungsansitze auf theoretischer Ebene sind so zahlreich, dass hier
nicht niher darauf eingegangen werden kann. Eine gute Ubersicht findet
sich bei M.A. NIGGLI, Ursachen von Ausldnderkriminalitidt, Probleme
der Kriminologie mit einem Alltagsphdnomen in heterogenen Gesell-
schaften, (in diesem Band).

Vgl. K.-L. KUNZ, Die Verbrechensfurcht als Gegenstand der Kriminolo-
gie und als Faktor der Kriminalitétspolitik, in: Monatsschrift fiir Krimino-
logie und Strafrechtsreform, 66 (1983), S. 162 ff.; ferner: K.-L. KUNZ,
Auslanderkriminalitédt in der Schweiz, Wertung, Struktur und Erkldrungs-
versuch, in: Schweizerische Zeitschrift fiir Strafrecht, 106 (1989), S. 337;
zur Verbrechensfurcht ferner: M. KILLIAS, Les Suisses face au crime,
Griisch 1989, S. 149 ff.

Vgl. St. BAUHOFER, Kriminalstatistik in der Schweiz, in: J.M. JEHLE,
Die Zukunft der Personenstatistiken im Bereich der Strafrechtspflege, Tu-
bingen 1992, S. 33 ff.
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So z.B. Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1990, Ziirich 1989, S. 367. Die
dort getroffene Feststellung, wonach der Anteil der Ausldnder an Gewalt-
delikten proportional zu ihrer Quote bei der Wohnbevdlkerung sei, muss
jedoch aufgrund neuen Zahlenmaterials revidiert werden.

K.-L. KUNZ, op.cit. in Anm. 5.

M. KILLIAS, Les Suisses face au crime, Griisch 1989, S. 83. Ders., Dis-
kriminierendes Anzeigeverhalten von Auslidndern? Neue Aspekte der
Ausldnderkriminalitit aufgrund von Daten der Schweizerischen Op-
ferbefragung, in: Monatsschrift fiir Kriminologie und Strafrechtsreform,
71 (1988), S. 156 ff. Vgl. ferner A. KUHN et al., Les étrangers victimes et
auteurs d’infractions selon le sondage suisse de victimisation, (in diesem
Band), mit Verweisen auf die Arbeiten im Lausanner Institut und die tiibri-
ge Literatur.

P. TOURNIER, Les étrangers dans les statistiques pénitentiaires: Le cas
francais et apercu européen, (in diesem Band). Ferner: P. TOURNIER,

‘Ph. ROBERT, Etrangers et délinquances. Les chiffres du débat, Paris

1991, insb. S. 90 ff.

Besonders bei den im Brennpunkt des Interesses stehenden Gewaltdelik-
ten stellt sich das Problem: 1990 weist die Statistik 26 Verurteilungen ge-
geniiber Schweizern auf 29 gegeniiber Auslidndern aus — wegen Mord,
Totschlag und vorsétzlicher Totung!

Die Losung kann aus meiner Sicht wie folgt skizziert werden: Das Zen-
tralstrafregister wird endlich (!) informatisiert — den Auftrag dazu hat der
Bundesrat bereits 1991 erteilt. Die grossen Kantone, die iiber eine ausge-
baute Informatik verfiigen, liefern die Daten auf elektronischem Weg, der
via Leitung auch zur Datenbank der Kriminalstatistik beim BFS fiihrt; da-
mit wiirde fiir rund zwei Drittel der jidhrlich anfallenden rund 65’000 Ur-
teile die manuelle Eingabe an einem Terminal oder PC entfallen. Als wohl
lingerdauernde Ubergangslosung fiir die anderen Kantone miissten neue
Formulare mit prizisen und strikt zu befolgenden Anweisungen fiir das
Ausfiillen — Wohnsitz! — eingefiihrt werden; die Eingabe konnte dann mit
optischen Lesegeriiten erfolgen.

H. GILOMEN, op.cit. in Anm. 2.

Dabei ist es bedauerlicherweise die auf einem sehr bescheidenen wissen-
schaftlichen Niveau stehende «Polizeiliche Kriminalstatistik» (PKS), die

frither von der Bundesanwaltschaft, heute vom Zentralpolizeibiiro heraus-
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gegeben wurde, die bei den Medien auf grosses Interesse stosst. Diese
Anzeigenstatistik wird dann als «die» Schweizerische Kriminalstatistik
betrachtet, und es gelingt den Journalisten allemal, «blutige Rekorde» her-
auszudestillieren.

Vgl. dazu Statistik Aktuell Nr. 11, Die gesellschaftliche Reaktion auf in-
dividuelle Gewalttitigkeit, 1992, verfasst von Renate STORZ, herausge-
geben vom Bundesamt fiir Statistik.

Zu den neueren Tendenzen: Der Nationalrat hat am 14. Juni 1993 eine
parlamentarische Initiative von A. Tschippit abgelehnt, mit welcher eine
teilweise Entkriminalisierung des Drogenhandels angestrebt wurde: Der
Handel zur Finanzierung des unmittelbaren Eigenbedarfs sollte nur noch
mit Haft oder Busse belegt werden. Noch deutlicher wurde ein Vorstoss
der Griinen verworfen, der nicht nur den Handel zum Eigenbedarf und
den Umgang mit Cannabis-Produkten straffrei erklidren wollte, sondern
auch Produktion, Vertrieb und Verkauf von Drogen in die Hédnde des
Staates legen wollte. Der Weg zur Revision des Betdaubungsmittelgesetzes
ist noch weit.

Vgl. dazu auch eine entsprechende Beobachtung von Th. HUG, Auslinder
als Drogenhindler am Beispiel der Stadt Ziirich, (in diesem Band). Die
Italiener liegen dort an vierter Stelle.

Vgl. schon in den 70er Jahren: M. KILLIAS, Kriminelle Fremdarbeiter-
kinder? Strukturelle Determinanten der Delinquenz bei Fremdarbeitern

unter besonderer Beriicksichtigung der 2. Generation, in: Schweizerische
Zeitschrift fiir Soziologie, 3, 1977, S. 137 ff.

Empirisch gesicherte Befunde, die solche Zusammenhiinge erhellen, sind
dem Verfasser nicht bekannt geworden; die frither publizierten statisti-
schen Daten beziiglich der beiden Kategorien von Ausldndern miissen nun
im Lichte der einleitend angebrachten Vorbehalte gesehen werden, dies
zu: St. BAUHOFER, Registrierte Sexualdelinquenz. Ein kriminalstatisti-
scher Uberblick, in: J. SCHUH, M. KILLIAS (Hrsg.), Sexualdelinquenz,
Chur/Ziirich 1991, S. 11 {.

S. dazu A. VALLOTTON, Les étrangers en prison: mythe ou réalité, (in
diesem Band).

Fragwiirdig sind Amnestien oder massenweise Begnadigungen. Ausserst
problematisch sind m. E. Ausschaffungen aus der U-Haft, wie sie im Kan-
ton Ziirich praktiziert worden sind. Noch problematischer ist die Bereit-
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30

stellung von zusitzlichen Anstalten oder Erweiterungsbauten, weil dann
vorhandene Aufnahmekapazititen «ausgenutzt» werden. Diskutierbar ist
hingegen die Heraufsetzung der zeitlichen Obergrenze fiir die Durch-
fiihrung der Halbgefangenschaft — von 6 auf 12 Monate —, wie dies der
Kanton Ziirich dem Bundesrat beantragt hat.

Zitiert nach: «Berner Zeitung» vom 19. Juni 1993.

In derselben Ausgabe der «Berner Zeitung» ist der Verfasser — so verkiirzt
— zitiert worden.

K. SESSAR, Kriminalitdt von und an Auslidndern. Zur Erweiterung eines
sozialen Problems, (in diesem Band).

Zitiert nach: «Der Bund» vom 21. Juni 1993. Nur knapp ist es den gemads-
sigteren Kreisen in der Nationalversammlung gelungen, einen Antrag aus
dem Paket von Ausldndervorlagen zu entfernen, das schriftenlose Auslédn-
der von der medizinischen Notfallhilfe ausgeschlossen hiitte.

S. P. TOURNIER, (Anm. 10, in diesem Band).

Demnichst erscheint im Bundesamt fiir Statistik eine Studie zum Thema
«Staatsangehorigkeit von Strafgefangenen».

Siehe H. WIPRACHTIGER, A. ZUND, Kriminalititsexport? a) durch
strafrechtliche Landesverweisung, b) durch fremdenpolizeiliche Aus- und
Wegweisung, (in diesem Band).

Zum Projekt: C. BESOZZI, in: K.-L. KUNZ (Hrsg.), Die Zukunft der
Freiheitsstrafe. Kriminologische und rechtsvergleichende Perspektiven.
Haupt, Bern und Stuttgart 1989, S. 115 ff.

Die Konsultation des allgemeinen Schrifttums belegt dies eindriicklich,
vgl. G. KAISER, Kriminologie, Ein Lehrbuch, Heidelberg 1988, S. 570
ff. Ferner: und ausserdem in Hinblick auf die Fragen von Auf-
enthaltsdauer, Schichtzugehorigkeit, Mehrbelastung und Entdeckungsrisi-
ko die reichdokumentierte Arbeit von R. GEISSLER und N. MARISSEN,
Kriminalitdt und Kriminalisierung junger Auslidnder. Die tickende soziale
Zeitbombe - ein Artefakt der Kriminalstatistik, in: Kolner Zeitschrift fiir
Soziologie und Sozialpsychologie, 4, 1990, S. 663 ff. mit tiber 50 Litera-
turnachweisen zu diesem Thema, vorwiegend aus dem deutschen Schrift-
tum. Vgl. ferner: B. VILLMOV, Ausldnder, Kriminalitit, in: G. KAISER,
H.-J. KERNER, F. SACK, H. SCHELLHOSS (Hrsg.), Kleines Krimino-
logisches Worterbuch, 3. Aufl., Heidelberg 1993, S. 39 ff.
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31 JUDr. (= Dr. iur.) Franz KAFKA war Sekretir bei der in Prag domizilier-
ten Arbeiterversicherungsanstalt fiir das Konigreich Bohmen.

DANK

Ich danke folgenden Mitarbeitern des Bundesamtes fiir Statistik fiir ihre Un-
terstiitzung: Simone Ronez (Daten), Regina Christen (Texteingabe), George
Muriset (Grafiken).
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G1 Mittlere Schweizer Wohnbevodlkerung nach Schweizern

und in der Schweiz wohnhaften Auslandern, 1982-1992 *
Nur Personen ab 18 Jahren

6'000'000
S500000
| Ausknde
5§'000'000 ... === FJ995_11001'500 || (Zuwachs:
LT T 303'500)
[ 1982=698'000 | : G
4'500'000 e
4'000'000 -§"1982-4'169'000
3'500'000 * '
3'000'000
Schweizer
2'500'000 (Zuwachs:
321'600)
2'000'000
1'500'000
1'000'000 * Die Angaben
| fir 1991 und
500'000 1992 sind
provisorisch

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Quelle: Bundesamt fiir Statistik, Bevdlkerungsentwicklung
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G2 Aufteilung Schweizer, in der Schweiz wohnhafte
Auslander und Personen des Asylbereichs, 1992

6'800'000
83,9%

Schweizer Bevélkerung
|| Auslandische Wohnbevolkerung
Bl Personenbestand im Asylbereich

1'200'000
| 109'000 14,8%
| 1,3%

26700
24,4%

Niedergelassene bzw.
<—— anerkannte Flichtlinge

57'400 1t zusammen: 51'900 = 47,5%

52,5%
20'000

18,3%

5200
4,8%

| Anerkannte Fluchtlinge
| Aufenthaltsbewilligung aus humanitiren und anderen Griinden

- Vorlaufig aufgenommene

7 Asylbewerber, Gesuch oder Beschwerde héngig
7
bzw. Vollzug oder Regelung ausstehend

Quelle: Bundesamt flr Fliichtlinge, Statistikdienst
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- G3 Gewaltdelikte, Mittelwert 1987-1991

Ausgewahite Gewaltdelikte,

| Verhéltnis der gegeniber Schweizern und Ausléandern ausge-
sprochenen Urteile mit den entsprechenden Straftatbesténden,
aufgeteilt nach Nationalitaten und Wohnsitz, in % *

M
N b
NO

°
NO
N
AR RN

/18=
//////// /////// 18=12%7

90% _/13_24%/ s / /—/1/3/0 / i

80% 1 —///A— ] _— e

53=36% = =24%
70% —H " . | 13=38% | lsacasn | | aen | oo H

100% ///////, /7777777 // /7 T a6n /////// /
£ 14=9% 7 [ 3=9% 4 /
/

60% —

50% —

Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 122  Art. 123 Art. 139
Vorsatzl. Mord Totschlag Schwere Einfache Raub
Tétung Kérper- Koérper-

verletzung verletzung

Auslander ohne Wohnsitz in der Schweiz
|| Auslander mit Wohnsitz in der Schweiz
- Schweizer

* Zum Teil neben anderen Straftatbestanden
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G4 Delikte gegen Leib und Leben *, 1991

Schweizer und alle Auslander

42,3%

927 B Schweizer

577% || Alle Auslander
1262

Auslander mit oder ohne Niederlassung,
nach Staatszugehdrigkeit und Haufigkeit der Verurteilungen

Ehemaliges

- H 2 O,
Ubriges Europa 28% Jugoslawien 25%

Sludamerika 2% 439
) Atrika 4% —%]]1} " ltalien 17%
Ubriges Asien 5% ——

Naher und / Tirkei 12%

mittlerer Osten 7%

* Ohne Raub, Art. 139 StGB
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G5 Drogendelikte, Mittelwert 1987-1991
Ausgewahlte Straftaten gegen das BetMG,
Verhéltnis der gegenuber Schweizern und Auslandern ausge-
sprochenen Urteile mit den entsprechenden Straftatbestéanden,
aufgeteilt nach Nationalitaten und Wohnsitz, in % *

o/ 7 AT TTTTTTTTS 7
100 /O y/// é 098-8% /':f ,4‘ 982=6% 4
o 7 1482_'3% 3354=21
e 1a8e=0o% 2420=19% =21%
80% y/ /
70% //%
60%
1228=27%
50%
40%
9048-73% 11670=73%
300/0 ]
20% 1791=40%
10%
| 0% -
Art. 19 Art. 19a Art. 19 + 19a
Handel Konsum Handel und
Konsum

Auslander ohne Wohnsitz in der Schweiz
|| Auslander mit Wohnsitz in der Schweiz
B Schweizer

* Zum Teil neben anderen Straftatbestanden
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G6 Drogendelikte, 1991

Ausgewahlte Gewaltdelikte,

Anzahl der gegentber Schweizern und Auslandern ausge-
sprochenen Urteile mit den entsprechenden Straftatbestanden,
aufgeteilt nach Nationalitdten und Wohnsitz *

- 2200
2000
1800
1600
1400
1200

b 2

7

600 Y, m

400 7/// 784

200 339 u

) Art. 19 Art.19a Art. 19 + 19a

Handel Konsum Konsum und
Handel

B Schweizer
Auslander ohne Wohnsitz in der Schweiz
|| Auslander mit Wohnsitz in der Schweiz

* Zum Teil neben anderen Straftatbestanden
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G7 Handel und Konsum von Drogen, 1991

] Schweizer und alle Auslander

32,4%
1000

B schweizer
[ | Alle Auslander

67,6%
2086

Auslinder mit oder ohne Niederlassung,
nach Staatszugehoérigkeit und Haufigkeit der Verurteilungen

_— .
Ubriges Europa 30% ltalien 33%

Sludamerika 2% % {/
Afrika 8% — X ﬁf Turkei 11%
Ubriges Asien 2% —

Ehemaliges

Naher und Jugoslawien 8%

mittlerer Osten 6%




Stefan Bauhofer 107

G8 Drogenhandel, ohne Konsum, 1991

Schweizer und alle Auslander

28,9%
326

B Schweizer
[ | Alle Auslander

71,1%
801

Ausldnder mit oder ohne Niederlassung,
nach Staatszugehorigkeit und Haufigkeit der Verurteilungen

Andere 1%
’ \ Ehemaliges

Ubriges Europa 18% Jugoslawien 18%
Afrika 11% 224 — Sludamerika 14%
Ubriges Asien 2%
Naher und / ~— ltalien 12%
mittlerer Osten 7% Frankreich 8%

Turkei 8%
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G9 Sexualdelikte, Mittelwert 1987-1991
Ausgewahlte Straftaten gegen die Sittlichkeit,
Verhéltnis der gegenuber Schweizern und Auslandern ausge-
sprochenen Urteile mit den entsprechenden Straftatbestanden,
aufgeteilt nach Nationalitaten und Wohnsitz, in % *

1 000/0 ¥ 7
omy) Ve =l //
90% | 58=16% 7 7 ///)///o// 76_22% 7
i p—— ///////
80% +— ° 7/
80=27%
70% 1 55=16%
138=39%
60% —
50% —+
40% -
1093=72%
30% - 177=59% 213=62%
20% — 157=45%
10% -
o/ _|
0% Art. 187 Art. 188 Art. 191 Art. 194
Notzucht Notigung zu einer Unzucht Wider-
anderen unzichtigen mit natarliche
Handlung Kindern Unzucht

7/ Auslander ohne Wohnsitz in der Schweiz
E Auslander mit Wohnsitz in der Schweiz
B Schweizer

* Zum Teil neben anderen Straftatbestanden
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G10 Sexualdelikte, 1991

Schweizer und alle Auslander

34,9%
224

B schweizer

|| Alle Auslander

" 65,1%
417

Auslander mit oder ohne Niederlassung,
nach Staatszugehdrigkeit und Haufigkeit der Verurteilungen

Ehemaliges
) Jugoslawien 22%
Ubriges Europa 32%

4

Italien 19%

Sudamerika 2% N

Afrika 6%
- Tirkei 10%

Ubriges Asien 7% ————
Naher und /

mittlerer Osten 3%
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G11 Untersuchungshaft Schweizer und Auslander, 1991

Anteil Verurteilungen mit Untersuchungshaft
(Alle Verurteilungen: 68'386 = 100%)

40%
35%
30%
[

25%
20% 39%
15%
10%
5%
0%
| B Schweizer
[:) Auslander mit Wohnsitz in der Schweiz
Auslander ohne Wohnsitz in der Schweiz

.




Stefan Bauhofer 111

G12 Untersuchungshaft Schweizer und Auslander, 1991

Nur Verurteilungen mit Untersuchungshaft

B schweizer
| ] Auslander mit Wohnsitz in der Schweiz
Auslander ohne Wohnsitz in der Schweiz

G13 Entwicklung der Wohnbevolkerung und der
mittleren Gefangenenpopulation, 1982-1991*

" Index (1982=100)

.
140 | = ........---'L"'
120 4
110 , BN s
100 ==

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

=== (Gefangenenpopulation

* Nur Personen ab 18 Jahren === \NOhnbevdlkerung
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G14 Entwicklung der auslandischen Wohnbevoélkerung
und der mittleren auslandischen Gefangenen-
population, 1982-1991*

Index (1982=100)

280 /
| 260 / —
240 1
220 l
200 i -
| 180 / P -
160 =
140 / / T
o ] -.-----------------.
1004”ML“._.L-'-""""'|"'

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

=== Gesamte auslandische Wohnbevdlkerung
--- Ausléandische Gefangenenpopulation mit Schweizer Wohnsitz
—— Auslandische Gefangenenpopulation ohne Schweizer Wohnsitz

=== (Gesamte auslandische Gefangenenpopulation

* Nur Personen ab 18 Jahren
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G15 Nationalitaten der in den Strafvollzug
| eingewiesenen Personen, 1991

.~ Schweizer und alle Auslander

29,6%
| 2997

B Schweizer
|| Alle Auslander

Y 70.5%
7179

Auslander mit oder ohne Niederlassung,
nach Staatszugehdrigkeit

Ehemaliges
Ubriges Europa 26% Jugoslawien 20%
e
Stdamerika 6% — & N Iltalien 19%
&
) Afrika 7% Se% ‘
Ubriges Asien 2% : Turkei 8%
Naher und

mittlerer Osten 4% Frankreich 7%




114 Kriminalitéiit von Ausldindern in der Schweiz

- G16 Mittlere Insassenbestdnde nach ausgewahlten
Delikten, Schweizer und Auslander, 1991*

Schweizer Auslander

Vorsétzliche Tétungsdelikte
(Art. 111-113)

Schwere Korperverletzung
| (Art. 122)
i Raub
| (Art. 139)
Notzucht

\ (Art. 187)
1 Unzucht mit Kindern
‘ (Art. 191) | D |

i 180 150120 90 60 30 O 30 60 90 120 150 180

* Arithmetisches Mittel des Bestandes an 5 lber das Jahr verteilten Stichtagen
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G17 Schweizer und Auslander nach
Aufenthaltsdauern, 1991

80%

70% -

60% j
- 50% — u

40°/o .

30%
| 408

=52%
194
‘ 20% =42%
200
| L] =28%
| 10% - =t
!
0% - .
‘ Bis 3 3-6 6-12 12-36 Uber 36
| Monate Monate Monate Monate Monate
|
| B schweizer
|| Alle Auslander
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\ G18 Ruckfallquote von Schweizern und in der Schweiz
wohnhaften Auslandern, 1984-1989
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

40%

30%

20% 2451
| Innert 5 Jahren erneut
. 10% zu einer unbedingten

° Strafe oder Massnahme
| 0% Verurteilte, alle Delikte
Schweizer Auslander

| 1984 entlassen: 1984 entlassen:
\ 6112 =100% 946 = 100%
|
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G19 Ruckfallquote von Schweizern und in der Schweiz
| wohnhaften Auslandern nach Delikten *, 1984-1989
Innert 5 Jahren erneut zu einer unbedingten Freiheitsstrafe
oder Massnahme Verurteilte nach erstmaligem Straf- oder
\ Massnahmenvollzug

Gewaltdelikte Drogendelikte

600/0 60%

50% 50%

40% 40% 425 von

30% 73von 30% 686 =

20% +— Leon e 20% s

10% Zgoz 10%

0% 0%
Art. 111-113, 122, 139 StGB Art. 19, 19a BetmG

|
| Sexualdelikte Vermégensdelikte

60% 60%
- 0% 50%
| 40% 40%
| 30% ——{ 84von 30%
‘ 166 = 1055 von
| 20% 1 s1% 20% 1817 =

10% 10% —

0% 0%
Art. 187-212 StGB Art. 137,138, 140-172 StGB

|| Schweizer [ In der Schweiz wohnhafte Auslander

* Jeweils zum Teil neben anderen Delikten
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G20 Altersstruktur von verurteilten
Schweizern und Auslandern, 1991

Schweizer Alle Auslander

18-24 J.

25-29 J.

30-34 J.

35-39 J.

40-44 J.

45-49 J.

50+... J.

T T 1

35 30 25 20 15 10 5 O 0O 5 10 15 20 25 30 35
Prozent Prozent




	Kriminalität von Ausländern in der Schweiz : ein kriminalstatistischer Überblick

